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Art. 3 § 2 
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79/06 Kirchen, Religionsgemeinschaften 

Text 

§ 2. Es besteht grundsätzlich Einverständnis darüber, daß die Apostolische Administratur 
„Innsbruck-Feldkirch“ zur Diözese „Innsbruck-Feldkirch“ mit dem Sitz in Innsbruck erhoben wird und 
ein eigenes Generalvikariat für den Vorarlberger Anteil der neuen Diözese mit dem Sitz in Feldkirch 
erhält. Das gleiche Einverständnis besteht bezüglich der Erhebung der Apostolischen Administratur im 
Burgenland zur Praelatura Nullius mit dem Sitz in Eisenstadt. Die Durchführung dieser grundsätzlichen 
Einigung erfolgt durch besondere Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Bundesregierung, 
sobald insbesondere bezüglich der neu zu errichtenden Diözese „Innsbruck-Feldkirch“ die nötigen 
Vorkehrungen getroffen sind. 
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